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Lindwurmstraße 129a
80337 München
Tel.: 089/30 77 42-12
Fax: 089/30 77 42-33



Für eine optimale Positionie-
rung Ihrer Anzeige ist es aus 
drucktechnischen Gründen 
wichtig, den Beschnitt (3mm 
auf jeder Seite) Ihrer Anzeige 
zu beachten! 

Datenformat: � 216x291mm
Endformat: � 210x285mm
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Beschnitt 3mm

Das Yoga Journal startete seine Erfolgsgeschichte auf dem deutschen Markt im Frühjahr 2009 und überzeugt seither 
durch konstant steigende Verkaufszahlen. Yoga ist ein wachsender Trend - mehr als drei Millionen Menschen in Deutsch-
land sind Anhänger dieser modernen, sinngebenden Lebenseinstellung. Genauso verhält es sich mit dem Verkaufserfolg 
des Yoga Journals, nicht zuletzt aufgrund einer immer größer werdenden Zielgruppe und dem renommierten amerika-
nischen Vorbild, das seit 30 Jahren mehr als einer Million Lesern als zentrale Quelle für Yoga-News und -Entwicklungen 
dient. Auch hierzulande verfolgt die Redaktion das bewährte Erfolgsrezept einer kompetent präsentierten Mischung aus 
Yoga-Übungen, Philosophie, Gesundheit, Ernährung, Reise und Wellness. Mit Themen aus der deutschen und internationa-
len Yogawelt sowie präzisen Übungsanleitungen spricht sie als versierter Ideengeber sowohl interessierte, konsumfreudige 
Leser(innen) als auch Yogafachleute an, für die Yoga nicht nur Bewegung, sondern ein bewusster und aktiver Lebensstil ist.

2/1	 1/1	 1/2	 1/3	 1/4

420 x 285	 210 x 285	 105 x 285/210 x 142,5	 93 x 285/210 x 95	 105 x 142,5

PDF: 
Acrobat (Version 4.0/PDF 1.3)
mit Beschnittmarken, alle 
Schriften einbetten, Bilder in 
TIFF- oder EPS-Format (300 dpi, 
CMYK-Modus). Achten Sie auf 
Schriften und Farben in impor-
tierten EPS-Dateien.

Bilddaten: 
Im TIFF- oder EPS-Format (300 
dpi). CMYK-Modus und bei EPS-
Format keine DCS-Separierung.

Datenträger: 
CD, DVD (mit farbverbindlichem Proof)

Datenübertragung: 
Per Mail:
anzeigen@piranha.tv 
(bis 10 MB) 
Per FTP : �
ftp.piranha.tv 
user: anzeigen 
pass: p1ran4a

Sonstige Angaben
Heftformat:� 210x285 mm
Beschnitt: � Mindestens 3 mm
Raster: � 60er Raster/152 lpi
Farbskala: 
Euroskala; keine Sonderfarben
Druckverfahren: 
Rollenoffset

ANZEIGENFORMATE UND DRUCKUNTERLAGEn

Angaben in Millimeter



mengenstaffel

ab 3 Seiten	  5%
ab 6 Seiten	  8%
ab 9 Seiten	 12%
ab 12 Seiten	 18%
ab 18 Seiten	 21%

Anzeige	f ormat (mm) BxH	 Preise in Euro
2/1	 420 x 285	 6.000,–
1/1	 210 x 285	 3.500,–
1/2	 210 x 142,5 oder 105 x 285 	 2.250,–
1/3	 93 x 285 oder 210 x 95	 1.800,–
1/4	 105 x 142,5 	 1.450,–

PREISE UND RABATTE

Termine 2010

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsein-
gang netto ohne Abzug; bei Vorauszahlung 
bis zum Erscheinungstermin 2% Skonto, 
sofern keine älteren Rechnungen offenstehen. 
Agenturvergütung 15% vom Kundennetto.

sonstige werbeformen: 

Klappcover, Beileger, Beikleber, Beihefter, Postkarten gerne auf Anfrage!

Verlagsangaben
AS = Anzeigenschluss, DU = Druckunterlagenschluss, EVT = Erstveröffentlichungstermin

Erscheinungsweise
6x pro Jahr

Bankverbindung
HypoVereinsbank München
BLZ: 700 202 70
Kto.: 16 202 407 84

druckauflage
50.000 Exemplare

Vertrieb
bundesweit, Österreich, Schweiz, 

Bezugspreis
Euro 3,90

Anzeigenberatung 

Sybille Herb 
(Verkaufsleitung Yoga Journal)
Lindwurmstr. 129a
80337 München
Tel.: 089/30 77 42-10
sybille.herb@yogajournal.de

Verkaufsbüro Nord
Nielsen 1,5,6,7

Matthias Brestrich
(Stellv. Verlagsleiter)
Köpenicker Straße 178–179
10997 Berlin
Tel.: 030/44 31 20-11 
matthias.brestrich@piranha.tv

Verkaufsbüro mitte
Nielsen 2 und 3a

Martin Grüter
(Leitung Marketing & Sales)
Rolandstr. 69
50677 Köln
Tel.: 0221/57 97 80-1 
martin.grueter@piranha.tv

Verkaufsbüro SÜD
Nielsen 3b,4

Jörg Sauer 
(Gesamtanzeigenleitung)
Lindwurmstr. 129a
80337 München
Tel.: 089/30 77 42-11
joerg.sauer@piranha.tv

AnzeigenDISPOSITION

Julia Reisewitz
Lindwurmstr. 129a
80337 München
Tel.: 089/30 77 42-35
Tel.: 089/30 77 42-33
anzeigen@piranha.tv

Ausgabe	A S/DU	E VT
01/2010	 Januar /Februar 	 23.11.2009	 21.12.2009 
02/2010	 März/April 	 25.01.2010	 22.02.2010
03/2010	 Mai/Juni 	 30.03.2010	 26.04.2010
04/2010	 Juli/August 	 31.05.2010	 28.06.2010
05/2010	 September/Oktober 	 02.08.2010	 30.08.2010
06/2010	 November/Dezember	 27.09.2010	 25.10.2010
01/2011	 Januar /Februar 	 22.11.2010	 20.12.2010 



1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen eines Werbungstreibenden in einer Druck-
schrift. Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach 
schriftlicher Bestätigung, per Fax oder per email, 
durch den Verlag verbindlich.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb 
eines Jahres abzuwickeln. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner 
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb 
eines Jahres abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird. Bei Abschlüssen ist der 
Auftraggeber befugt, innerhalb der Jahresfrist 
auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

3. Eine Stornierung des Auftrages ist nur schriftlich 
bis 14 Tage vor Druckunterlagenschluss möglich. 
Bei rechtzeitiger Stornierung hat der Auftraggeber 
eine Stornogebühr von 30 % der Auftragssumme 
zzgl. Mwst. zu zahlen. Bei nicht rechtzeitiger 
Stornierung ist die gesamte Auftragssumme gemäß 
Auftragsbestätigung zur Zahlung fällig.

4. Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der bei 
Vertragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste. 
Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt jedoch ab 
Inkrafttreten auch für laufende Aufträge; der Verlag 
ist berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung gültigen Preisliste zu berechnen.

5. Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen, Beihefter, 
Beikleber etc. ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Beilagen für maschinelle Bearbeitung müssen sach-
gemäß verpackt, unbeschädigt und genau gefalzt 
angeliefert werden. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet 
die für den belegten Titel übliche Druckqualität im 
Rahmen der durch die Druckvorlage gegebenen 
Möglichkeiten. Sind etwaige Mängel bei den 
Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern 
werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, hat 
der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine 
Ansprüche.

6. Bei Vierfarbenanzeigen liefert der Auftraggeber 
mit den Druckunterlagen einen Vierfarbandruck/
Proof mit. Ansonsten können bei Farbabweichungen 
dem Verlag gegenüber keine Ansprüche auf Preis-
minderung geltend gemacht werden. Kosten für die 

Anfertigung bestellter Druckunterlagen, des Proofs 
sowie für vom Auftraggeber gewünschte Änderun-
gen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu bezahlen. 

7. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterla-
gen erlischt 1 Tag nach Erscheinen der jeweiligen 
Anzeige. Die Übersendung von mehr als 2 Farb-
vorlagen, die nicht termingerechte Lieferung der 
Druckunterlagen und der Wunsch nach einer von 
der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können 
Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität 
verursachen und schließen Reklamationen aus. Der 
Verlag behält sich die Weiterbelastung von entstan-
denen Mehrkosten vor.

8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem 
Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträch-
tigt wurde. Schadensersatzansprüche sind der 
Höhe nach auf das gemäß Auftragsbestätigung zu 
zahlende Entgelt beschränkt. Der Verlag haftet nur 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Reklamati-
onen müssen innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt 
der Rechnung und Beleg schriftlich geltend gemacht 
werden. Für Fehler bei telefonischer Übermittlung 
jeder Art übernimmt der Verlag keine Haftung.

9. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch 
einen Anzeigenbeleg. Kann ein Anzeigenbeleg nicht 
mehr beschafft werden, tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über 
die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

10. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine 
Gewähr geleistet, es sei denn, der Auftraggeber 
hat die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon 
abhängig gemacht. 

11. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 
ersichtlichen Frist zu bezahlen. Etwaige Nachlässe 
bei vorzeitiger Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt.

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere 
Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezah-
lung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen.

13. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass 
hieraus dem Auftraggeber Ansprüche gegen den 
Verlag erwachsen.

14. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und 
Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen Grund-
sätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt auch für 
Aufträge, die an den Schaltern der Geschäftsstellen, 
bei Annahmestellen oder bei Vertretern aufgegeben 
werden.

15. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format 
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandsteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

16. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, 
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag zu erstatten.

17. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflich-
tung des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und 
Leistung von Schadensersatz, insbesondere wird 
kein Schadensersatz für nicht veröffentlichte oder 
verspätet veröffentlichte Anzeigen geleistet.

18. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch 
höhere Gewalt (z.B. Streik, Beschlagnahme oder 
sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse) hat der Ver-
lag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten 
Anzeige, auch wenn die Druckschrift verspätet er-
scheint, sofern die Aufträge mit 80 % der garantierten 
verkauften Auflage erfüllt sind.

19. Die Werbungsvermittler und Werbeagenturen sind 
verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag ge-
währte Mittlungsvergütung darf an den Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 

20. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 
Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 
ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an lau-
fenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen 
Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zah-
lung werden nach der Preisliste gewährt. Hat der 
Auftraggeber seinen Sitz im Ausland, ist der Verlag 
berechtigt, Vorauszahlung zu verlangen.

21. Der Auftraggeber haftet dem Verlag gegenüber 
für Schäden, die diesem durch Ansprüche Dritter 
aufgrund presserechtlicher oder sonstiger gesetzli-
cher Vorschriften entstehen. Der Auftraggeber hält 
den Verlag von allen Ansprüchen Dritter bei Verstö-
ßen der Anzeige gegen gesetzliche Bestimmungen 
und Rechte Dritter frei. Der Auftraggeber wird dem 
Verlag sämtliche Schäden, einschließlich etwaig er-
forderlicher Rechtsverteidigungskosten ersetzen. Ist 
die Veröffentlichung einer Gegendarstellung durch 
den Verlag erforderlich, trägt der Auftraggeber die 
Kosten des Abdrucks nach Maßgabe des jeweils 
gültigen Anzeigentarifs.

22. Aus einer Auflagenminderung entsteht nur 
dann ein Anspruch auf Preisminderung, wenn im 
Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die durchschnittlich 
verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird und zwar

bei einer Auflage bis zu 50.000 Expl. um 20 v.H.
bei einer Auflage bis zu 100.000 Expl. um 15 v.H.
bei einer Auflage bis zu 500.000 Expl. um 10 v.H.

Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und 
Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn 
der Verlag den Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig in Kenntnis gesetzt hat, 
dass dieser seinen Auftrag stornieren konnte. Eine 
Stornogebühr fällt in diesem Fall nicht an.

23. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
sinngemäß auch für Werbeschaltungen auf Websei-
ten des Verlages.

24. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile 
ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Verlages.

Allgemeine  Geschäftsbedingungen 


